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Gemeinderatsdrucksache-Nr. 

337 / 2025 

 

Dezernat I Datum  05.12.2025 

Büro des Oberbürgermeisters Gz.  I/102-10.24.67-

1/2024-

435158/2025 

 Telefon  56-2226 

 
Behandlung Gremium Datum Status 

Entscheidung Verwaltungsausschuss 08.12.2025 öffentlich 

        
    

Anlagen 

Satzungsentwurf 

Beitragsordnung 

Betreff 

Beitritt der Stadt Heilbronn als Gründungsmitglied bei GovTech Kommunal e.V. 

 

 

I. Antrag 

Die Stadt Heilbronn tritt dem Verein „GovTech Kommunal e.V.“ als Gründungsmitglied bei. 

 

II. Sachverhalt 

GovTech Kommunal bündelt die Kräfte der Kommunen und fördert den verantwortungsvollen 

Einsatz innovativer Technologien im öffentlichen Sektor. GovTech Kommunal wird Teil von 

GovTech Deutschland e.V. – einer gemeinsamen Einrichtung von Bundesregierung und Län-

dern. Mit dem GovTech Campus Baden-Württemberg, unter anderem mit Unterstützung des 

Staatsministeriums Baden-Württemberg und der Dieter Schwarz Stiftung, ist GovTech be-

reits in Heilbronn vor Ort (IPAI-Spaces) präsent. 

 

Geplant ist künftig folgendes Angebot für Kommunen: 

• Schaffung von Lernräumen zu technologischen Zukunftsthemen und Unterstützung von 

Kommunalverwaltungen beim Ausbau digitaler Fähigkeiten. 

• Begleitung von Kommunen in der Umsetzung von Technologieprojekten – als operative 

Schnittstelle zwischen Verwaltung und TechÖkosystem. 

• Dank Inhouse-Fähigkeiten können Kommunen GovTech direkt, ohne Ausschreibung, 

beauftragen. 

• Aufbau einer gemeinsamen Plattform für den digitalen Staat: ein technologisches Be-

triebssystem über alle Verwaltungsebenen hinweg, das Lösungen als Software-as-a-

Service direkt verfügbar und einfach nachnutzbar macht – von Fachanwendungen bis zu 

agentischer KI. 

• Die Gründung von GovTech Kommunal als eingetragener Verein ist voraussichtlich am 

12. Dezember 2025 in einer virtuellen Sitzung geplant. 
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• Interesse mitzuwirken haben bislang Kommunen unterschiedlicher Größenordnung - von 

Bochum über Rüsselsheim am Main und den Landkreis Bergstraße bis zur Gemeinde 

Kernen im Remstal. 

 

Auszug aus der Präambel des Satzungsentwurfs: 

 

„Mit der Schaffung des GovTech Kommunal e.V. soll für den Standort Deutschland eine 

(räumliche und digitale) Plattform für Kommunen und kommunale Unternehmen entstehen, 

die Kollaboration und Co-Creation zwischen Zivilgesellschaft, Verwaltung, Wissenschaft und 

Technologie-Szene ermöglicht und dauerhaft steigert. 

Der GovTech Kommunal e.V. dient als Plattform und Vorbild, um Menschen und Vertreter 

verschiedenster - insbesondere kommunaler - Einrichtungen rund um das Thema Digitalisie-

rung zusammenzubringen, den kontinuierlichen Austausch zu ermöglichen, aktuelle Tenden-

zen frühzeitig aufzugreifen und fortzuentwickeln sowie Impulse zu liefern und öffentlich zu 

diskutieren. Hierfür werden zudem diverse Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten zu diesem 

Themenbereich angeboten oder gefördert, die den Austausch zwischen Wissenschaft und 

kommunaler Praxis stärken und den Transfer aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse in die 

tägliche Verwaltungsarbeit unterstützen Damit befähigt der GovTech Kommunal e.V. insbe-

sondere Mitarbeitende in Kommunalverwaltungen zum kompetenten Umgang mit digitalen 

Technologien und Innovationen und leistet zugleich durch die Förderung des Technologie-

einsatzes in der kommunalen Selbstverwaltung einen Beitrag zu einem handlungsfähigen 

und demokratischen Gemeinwesen.“ 

 

Am 1. Dezember 2025 wurde der Verwaltungsspitze der neuzugründende Verein durch den 

designierten Managing Director von GovTech Kommunal vorgestellt. Im Ergebnis sieht die 

Verwaltung einen sehr großen Mehrwert, sich einem solchen Netzwerk anzuschließen. Auf-

grund der Höhe des Jahresbeitrags ist eine Entscheidung des Verwaltungsausschusses er-

forderlich. 

III. Finanzwirtschaft 

Der Jahresbeitrag für die Vereinsmitgliedschaft beläuft sich auf 8.000 Euro. Die entsprechen-

den Mittel werden für den Haushalt 2027/2028 angemeldet. Für das Jahr 2026 werden die 

Mittel in Zuständigkeit der Verwaltung überplanmäßig bereitgestellt. 

IV. Bürgerbeteiligung/Vorhaben 

Es handelt sich um kein städtisches Vorhaben im Sinne der Leitlinien für eine freiwillig mitge-

staltende Bürgerbeteiligung. 

V. Klimarelevante Auswirkungen 

Keine relevanten Auswirkungen auf das Klima. 

 

Begründung: 

- 


